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Zwischen   Toni Glauser, sevenfotos, Schäublinstr. 51,  Basel,  0041 76 396 1116 , im folgenden Fotograf genannt
und dem Kunden (männliche und weibliche Personen wie auch Firmen)

Vor und Nachname / Firma : ___________________________________________________________________________ 

Strasse/ Wohnort : _________________________________________                    ____________________________

Geb.- Datum : _________________________

Tel.  _________________________________ Handy :________________________________

Für die Zusammenarbeit werden folgende Vereinbarungen getroffen:

1. Art der Aufnahmen
Der Kunde bestimmt, welche Art Fotos gemacht werden. Der Fotograf hilft dem Kunden bei der Arbeit mit Tipps und 
Anregungen deren Umsetzung aber im Entscheidungsbereich des Kunden verbleiben. Der Fotograf richtet sich voll und ganz 
nach den Wünschen des Kunden.
Der Kunde bestimmt, was auf den Fotos zu erkennen sein wird.
  
2. Veröffentlichung, Rechte an den Fotos
In allen Fällen, in denen der Kunde ein Honorar bezahlt, liegen sämtliche Rechte an den Fotos beim Kunden. 
In Fällen, in denen der Fotograf kein Honorar bekommt, liegen die Rechte an den Fotos beim Kunden und beim Fotographen. 
Der Kunde darf die Fotos insbesondere veröffentlichen. Die kommerzielle Nutzung ist zu definieren (zB unter den Bemerkungen 
unten). Die Fotos dürfen uneingeschränkt bearbeitet werden. Einzig das Urheberrecht des Fotografen bleibt beim Fotografen. 
Es ist in geeigneter Art darauf hinzuweisen (zB Angabe der Homepageadresse des Fotografen).
Eine Veröffentlichung der Fotos durch den Fotografen im Internet und in gedruckten Medien ist nur mit Zustimmung des 
Kunden zulässig. Die Zustimmung kann global erfolgen oder aber nur für einzelne Fotos. Bei globaler Zustimmung können 
einzelne Fotos vom Veröffentlichungsrecht ausgenommen werden.
Die Verwendung der Fotos durch den Fotografen als Referenzen gegenüber Dritten und zum Zweck der Eigenwerbung 
unterliegt auch der Zustimmung des Kunden. Der Fotograf gibt keinerlei Information über den Kunden weiter.

3. Honorar, Vergütungen
Das Honorar für den Fotografen kann auf drei Arten bestimmt werden.

Pauschalangebot vor der Vertragsunterzeichnung mit grob definiertem Arbeitsvolumen.
Zeitpauschale: Vereinbarung einer zeitabhängigen Entschädigung.
Erfolgsvergütung: Die Entschädigung erfolgt aufgrund einer im Voraus definierten Erfolgsbeurteilung.

Die Übernahme der Reisekosten ist im Vertrag zu regeln (im Allgemeinen erfolgt sie pauschal).
 
4. Fotos
Der Fotograf stellt alle verwendbaren Fotos als Datei auf DVD oder CD zur Verfügung. Ist eine Übergabe der Fotos am Ende 
des Fototermins nicht möglich oder sinnvoll, so werden die Datenträger innerhalb weniger Tage per Post versandt. Einzelne 
Fotos verschicke ich auf Wunsch auch direkt über e-mail. Auf Wunsch stelle ich permanent Platz auf meiner Homepage zur 
Verfügung um die Fotos online abrufen zu können.

5. Nutzungsrechte an Foto-Dateien
Der Kunde ist berechtigt, die Dateien unter Einhaltung von Paragraph 2 und 3 zu verwenden.

Der Fotograf Toni Glauser (sevenfotos) hält sich an diesen Vertrag auch wenn er nicht unterzeichnet worden ist.
Es gelten auch sämtliche mündlichen Abmachungen. Wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, sollten sie wenn möglich 
(allenfalls nachträglich) schriftlich festgehalten werden (als Zusatz zur Vereinbarung).

Honorar: _______________________________

Den Inhalt dieser Vereinbarung habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden .

____________________________ , den _______________________________

Kunde                                                                                            Fotograf

Bermerkungen, zusätzliche Abmachungen:
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